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Baugebietstyp

GRZ      
BMZ    

1.Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB)

4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs.1 Nr. 11 BauGB)

private Straßenverkehrs-

flächen

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen besonderer

Zweckbestimmung

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und

sonstigen Bepflanzungen

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die

Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von

Gewässern

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 Abs.1 Nr. 21
BauGB)

Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind (§ 9
Abs.1 Nr. 10 BauGB)

Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich mit

umweltgefährdenden Stoffen belastet sind (§ 9 Abs.5 Nr. 3 BauGB)

2.Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB)

Baugrenze

5. Grünflächen und Flächen für Wald (§ 9 Abs.1 Nr. 15 und 18b BauGB)

Private Grünflächen

6 . Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern  -  Bindungen für Bepflanzungen und für

die Erhaltung von Bäumen § 9 Abs.1 Nr. 25 a und b BauGB) - Maßnahmen zum Schutz,

zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

(§ 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB)

7.Sonstige Planzeichen

Flächen für Wald

8.Nachrichtliche Übernahmen/ Kennzeichnungen

Standsicherheitsschutzkreis -

Stollenmundloch

GasschutzkreisSchachtmittelpunkt -

aktueller Verlauf - Creos Gashochdruckleitung

STEAG Mittelspannungskabel

STEAG Fernmeldekabel

Verlauf nach Verlegung der Creos Gashochdruckleitung

Richtfunkstrecke Telekom (FY1208-FY8676)

 Bergaufsicht

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,

Natur und Landschaft

öffentliche Straßenverkehrsflächen

Flächen für Hochwasserschutzanlagen und für die Regelung des

Wasserabflusses (§ 9 Abs.1 Nr. 16 BauGB)
R

Eingriffsflächen Wald

für Bahnzwecke gewidmetes Grundstück

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung/
Maß der baulichen Nutzung

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
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Planteil A
Bebauungsplans Nr. 126
Satzung

Kataster: Mit Erlaubnis des Landesamtes für Kataster-, Vermessungs- und

Kartenwesen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. IS.2414),  zuletzt geändert durch

Artikel 1 des Gesetzeszuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der Innenentwicklung in den Städten und

Gemeinden und weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts vom 11.06.2013 (BGBl. I, S. 1548)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Bekanntmachung der Neufassung v. 23. Januar 1990

(BGBl. I, S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der

Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden und weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts vom 11.06.2013  (BGBl. I, S.

1548)

Planzeichenverordnung (PlanzV) i.d. Fassung v. 18. Dezember 1990 (BGBl. I, S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes

zur Förderung des Klimaschutzes bei der ENtwicklung in den Städten und Gemeinden vom 22.07.2011 (BGBl. I, S. 1509)

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl I S 2542), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs.124, Artikel 4 Abs.

100 des Gesetzes zur Strukturreform des Gebührenrechts des Bundes vom 7.8.2013  19 (BGBI. I, S. 3154)

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), neugefasst durch Bekanntmachung v. 31.07.09

(BGBl. I S.2585), zuletz geändert durch d. Artikel 320 d.V. v. 31.08.2015 (BGBl. I S.1474)

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), i.d.F. d. Bekantmachung  v. 17.05.2013 (BGBl., s. 3830) zuletzt geändert durch Artikel

76 d. V. v.  31.08.2015 (BGBl. I S.1474)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010  (BGBl. I S.

94) , zuletzt geändert durch Art. 93 d. V. v. 31.08.2015 (BGBI. I, S. 1474)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung  im Saarland (SaarlUVPG) i.d.F.

 30.10.02 (Amtsbl. S.2494), zul. d. Art. 1 i.V.m. Art. 5 G. Nr.1661 z. einer strategischen  u. zur Umsetzung d. SUP-Richtlinie im

Saarland v. 28.10.08 (Amtsbl. 2009 S.3)

Bauordnung für das Saarland (LBO), Art. 1 des Gesetzes zur Neuordnung des Saarländischen Bauordnungs- und Berufsrechts vom

18. Dezember 2004 (Amtsblatt S. 2606),

zuletzt geändert durch das Gesetz vom 15. Juli 2015 (Amtsblatt S. 632)

Saarländisches Naturschutzgesetz (SNG) i.d.Fv. 05.04.06 (Amtsbl. S.726), zuletzt geändert  durch Artikel 3 G.v. 28.10.08

(Amtsbl. 2009 S.3), teilweise Kraft gesetzt d. BNtSchG-2009

Saarländisches Wassergesetz (SWG) in der Fassung der Bekanntmachung v. 30. Juli 2004 (Amtsblatt S. 1994), zul. geändert durch

das Gesetz vom 03. Dezember 2013 (Amtsblatt S. 2)

Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) in der Neufassung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt v.

August 1997, S. 682), zuletzt geändert d. G. v. 14.05.14 (amtsblatt S. 172)

Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDschG) vom 19. Mai 2004 (Amtsblatt S. 1498), zuletzt geändert durch Artikel 2 i.V. m. Art.

3 G. Nr.1688 zur Änderung des Gesetzes des Gesetzes über Zuständigkeiten nach d. EnEV u. zur Änderung  d. SDschG. v. 17. 06.09

(Amtsbl. S.1374)

RECHTSGRUNDLAGEN

                                                  TEXTFESTSETZUNGEN

Bauplanungsrechtliche Festsetzungen gemäß Baugesetzbuch (BauGB) und Verordnung über die

bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO).

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Im nördlichen Bereich des Plangebietes werden zwei sonstige Sondergebiete (SO) nach §

11 Abs.3 BauNVO festgesetzt. Die beiden Sondergebiete dienen vorwiegend der Behandlung und

Deponierung von mineralischen Abfällen sowie allen damit verbundenen Nebentätigkeiten.

Das Sondergebiet SO 1 mit der Zweckbestimmung „Deponiebetrieb" dient primär der Schüttung und

Deponierung von mineralischen Abfällen. Eine Deponieklassifizierung (z.B.DK 0 oder 1) erfolgt im

Bebauungsplan nicht. Diese ist Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens nach KrWG

festzulegen.

Bis zur Beendigung der Deponieschüttung ist im SO 1 auch die Zwischenlagerung, Behandlung und

Verarbeitung von mineralischen Abfällen zulässig.

· Bauliche Anlagen sind jedoch nur vorübergehend zulässig, wenn sie den zulässigen Nutzungen

dienen und es sich um mobile oder temporär betriebene Anlagen handelt, die nach Vollendung

        der Deponieschüttung wieder beseitigt werden.

Das Sondergebiet SO 2 hat die Zweckbestimmung „Behandlung/Verarbeitung/Umschlag" .Zulässig

sind:

· Bauliche Anlagen die der Zwischenlagerung, Behandlung, Verarbeitung und dem

        Umschlag von mineralischen Materialien dienen.

Im Bereich der geplanten Gewerbeflächen wird ein Gewerbegebiet (GE)  gem. § 8 BauNVO

festgesetzt.

Gem. § 8 Abs. 2 BauNVO sind zulässig:

· Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe

· Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude

Gem. § 8 Abs. 3 BauNVO sind ausnahmsweise zulässig:

· Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und

Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet sind und ihm gegenüber in Grundfläche

und Baumasse untergeordnet sind.

Gem. § 8 BauGB Abs. 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 5 BauNVO sind folgende allgemein zulässige

Nutzungen nicht Bestandteil des Bebauungsplanes:

· Tankstellen

· Anlagen für sportliche Zwecke

Im Sinne des § 1 Abs.6 BauNVO sind folgende, nach § 8 Abs. 3 BauNVO  ausnahmsweise

zulässigen Nutzungen, nicht Bestandteil des Bebauungsplanes:

· Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke

· Vergnügungsstätten

Im Sinne des § 1 Abs.9 BauNVO sind Betriebsarten der

· Einzelhandelsnutzungen

grundsätzlich ausgeschlossen.

2. Maß der baulichen Nutzung (§§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 31 Abs. 1

        BauGB i. V. m. §§ 1 Abs. 4 und 16 sowie 21a BauNVO)

Grundflächenzahl/Baumassenzahl

Für die geplanten GE-Flächen sowie für den Bereich SO 2 werden festgesetzt:

· eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 und

· eine Baumassenzahl (BMZ) von 10,0.

Für das SO (1) wird festgesetzt:

· eine Grundflächenzahl (GRZ) von 1,0

Höhe baulicher Anlagen

Für die GE-Flächen und das SO 2 werden keine maximalen Bauhöhen festgesetzt. Bei

Überschreitung einer Bauhöhe von 285 m ü. NN ist eine erneute Beteiligung des Bundesamtes für

Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (Wehrbereichsverwaltung), der

Bundesnetzagentur sowie der entsprechenden Richtfunkstreckenbetreiber erforderlich.

Für das SO (1) wird eine maximale Bauhöhe von 310 m ü. NN inkl. Rekultivierungsschicht

festgesetzt.

3. Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V. m. §§16 Abs. 5 und

23 BauNVO)

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden im GE (1) und im SO (2) durch Baugrenzen

festgesetzt. Die Baugrenzen dürfen oberhalb und unterhalb der Geländeoberfläche nicht

überschritten werden. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind auch außerhalb der

überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Das SO (1) wird zu 100% als überbaubare

Grundstücksfläche festgesetzt.

4. Flächen die von der Bebauung freizuhalten sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Die Verfüllung von Schächten, Stollen, tagesnahem Abbau und sonstigen unterirdischen

Hohlräumen läuft derzeit, ist aber noch nicht vollständig abgeschlossen. Die im Bebauungsplan

entsprechend festgesetzten Bereiche wurden im Abschlussbetriebsplanverfahren zur Beendigung

der Bergaufsicht erkundet mit dem Ziel, Flächen zu identifizieren, für die Tagesbruchgefahr besteht.

Für die Gefahrenbereiche wurden Sanierungskonzepte erstellt, nach denen die Hohlräume

gesichert, entsprechend verfüllt oder nachverdichtet werden. Die Erkundungs- und

Sanierungsarbeiten sind derzeit im Gange. Erst nach den notwendigen Maßnahmen kann die

Bergaufsicht in diesen Bereichen beendet werden. Bis zum Abschluss der Verfüllungsarbeiten ist die

Tagesoberfläche oberhalb der Hohlräume inkl. Schutzstreifen, von jeglicher Bebauung freizuhalten.

Das Ziel der Sanierungen/Verfüllungen besteht in der Beseitigung von Tagesbruchgefährdungen und

nicht in der Herstellung eines uneingeschränkten Baugrunds. Restsetzungen im Dezimeterbereich

sind auch nach diesen Maßnahmen noch möglich. Eine Überbauung der Flächen ist nach Sanierung

und Beendigung der Bergaufsicht nicht mehr grundsätzlich ausgeschlossen. Für die Überbauung

gelten jedoch besondere statische Anforderungen. Die Überbaubarkeit ist im Vorfeld zwingend von

einem Fachgutachter zu beurteilen. Im Bereich der Gasschutzkreise um die Schächte gelten

darüber hinaus besondere Sicherheitsauflagen wg. der Gefährdung durch CH 4-Austritte.

 5.     Grünordnerische und landschaftspflegerische Festsetzungen /

          Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von  Boden, Natur und

          Landschaft (§ 1 a, § 9 Abs. 1 Nr. 20 und Nr. 25 und Abs. 1 a, § 9 Abs. 6 BauGB)

5.1     Festsetzungen nach § 1a BauGB - Sparsamer Umgang mit
          Grund und Boden

Mit  Grund  und  Boden  ist  sparsam  umzugehen.  Bodenversiegelungen  sind  auf

das notwendige Maß zu begrenzen.

5.2     Flächen   oder   Maßnahmen   zum   Ausgleich   sowie   deren
         Zuordnung nach § 1a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1 a BauGB

Forstrechtlicher Ausgleich

Forstrechtlicher Ausgleich

im Plangebiet sind insgesamt ca. 3,8 ha bestehender Waldflächen durch Gewerbe- oder

Sondergebietsflächen überplant. Die betroffenen Flächen sind in der Planzeichnung umrandet und

mit der Bezeichnung EW 1 bis EW 5 gekennzeichnet. Für den Eingriff in Waldflächen ist eine

Kompensation durch Erstaufforstungen nach § 9 LWaldG im Verhältnis 1:1 notwendig.

Dem Eingriff in bestehenden Waldbestand im nördlichen Bereich des SO1 (EW1 ca. 2,1 ha) wird die

Waldausgleichsmaßnahme (W1) zugeordnet.

Der Maßnahmenbereich (Waldausgleich W1) liegt an der Grenze der Gemarkung Göttelborn

(Gemeinde Quierschied) zur Gemarkung Merchweiler (Gemeinde Merchweiler), unmittelbar nördlich

der Ortslage von Göttelborn und südlich der BAB 8. Der Maßnahmenbereich umfasst in der

Gemarkung Göttelborn, in Flur 3 die Parzelle Nr. 526/24 und auf Gemarkung Merchweiler in Flur 1

die Parzellen 24/1, 110/4, 230/2 sowie 870/229. Auf allen Flurstücken werden nur Teilflächen

aufgeforstet mit einer Gesamtfläche von ca. 1,9 ha.

Maßnahmenziel ist die Entwicklung eines standorttypischen Laubwaldes.

Dem Eingriff in den bestehenden Waldbestand auf insgesamt ca. 1,7 ha im westlichen Bereich des

GE 1 (EW3 u. EW 4 ) und im nordöstlichen Bereich des SO1 (EW2) sowie im Bereich des geplanten

Regenrückhaltebeckens (EW 5), werden insgesamt rund 1,7 ha der WaldausgleichsmaßnahmeW2

zugeordnet.

Der Maßnahmenbereich W2 ist Teil einer größeren Aufforstungsmaßnahme in Ortsrandlage der

Gemeinde Nohfelden auf der Gemarkung Sötern.

Der konkrete Maßnahmenbereich W 2 umfasst in der Gemeinde Nohfelden, Gemarkung Sötern, in

Flur 5 die Parzellen Nr. 20/2 (9738 qm) und 28/2 teilweise (Teilfläche von 7292 qm) mit insgesamt

1,7 ha.

Maßnahmenziel ist auch hier die Entwicklung eines standorttypischen Laubwaldes.

Die Ausgleichsmaßnahmen W1 und W2 können unter Einbeziehung von Messfehlern den

entstehenden Waldflächenverlust von ca. 3,8 ha ausgleichen.

5.3  Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB - Flächen oder

       Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,

       Natur und Landschaft

Erhaltungsmaßnahme Mauereidechse (M IV)

Die in der Planzeichnung zum Bebauungsplan festgesetzte Maßnahmenfläche (M IV) ist in ihrem

gegenwärtigen Zustand mit ihren Habitatstrukturen als Lebensraum und Nahrungshabitat für die

Mauereidechse dauerhaft zu erhalten. Die vorhandenen Gleisanlagen mit Schotterkörper sind über

die gesamte Länge der Maßnahmenfläche zu erhalten. Hochbauten und großflächige

Bodenversiegelungen sind in dem festgesetzten Gewerbegebiet nicht zulässig. Die Errichtung von

Nebenanlagen, Be- und Entladevorgänge sowie Materiallagerungen auf dem vorhandenen

Untergrund sind zulässig.

Für die Dauer von Baumaßnahmen auf den angrenzenden Flächen sind Reptilienschutzzäune um

die Maßnahmenfläche (M IV) herum aufzustellen, um ein Einwandern der Tiere in die Bauflächen zu

verhindern.

Die festgesetzte Maßnahme ist mittels ökologischer Baubegleitung durch eine Fachkraft für

Herpetologie für den Zeitraum der angrenzend stattfindenden Baumaßnahmen zu überwachen und

zu dokumentieren.

Kompensationsmaßnahme Mauereidechse (M V)

Als Ersatzhabitat für die Inanspruchnahme von Lebensraumbereichen durch den Bau von

Nebenanlagen und der Lagerung von Material etc. innerhalb der Maßnahmenfläche M IV wird im

Vorgriff der tatsächlichen Nutzung von Teilflächen die ca. 3000 qm große Maßnahmenfläche (M V)

festgesetzt.

Die im Rahmen der durchgeführten Sanierung von Schächten von Gehölzvegetation freigestellten

südexponierten Böschungen sind im Bereich der festgesetzten Maßnahmenfläche (M V) als

Ersatzlebensraum für die Mauereidechse zu gestalten und dauerhaft zu erhalten. Neben dem

teilweisen Freistellen von Gehölzvegetation zählt zu den Maßnahmen auch die Anlage von

artspezifischen Biotoprequisiten (v.a. Steinschüttungen).

Für die Dauer der Baumaßnahmen auf den angrenzenden Flächen sind Reptilienschutzzäune um

die Maßnahmenfläche herum aufzustellen, um ein Einwandern der Tiere in die Bauflächen zu

verhindern.

Die festgesetzte Maßnahme ist mittels ökologischer Baubegleitung durch eine Fachkraft für

Herpetologie für den Zeitraum der angrenzend stattfindenden Baumaßnahmen zu überwachen und

zu dokumentieren.

Erhaltungsmaßnahme Geburtshelferkröte (M VI)

Die in der Planzeichnung zum Bebauungsplan festgesetzte Maßnahmenfläche M VI ist in ihrem

gegenwärtigen Zustand mit ihren Habitatstrukturen als Lebensraum und Nahrungshabitat für die

Geburtshelferkröte dauerhaft zu erhalten.

Ziel dieser Festsetzung ist der Schutz und die dauerhafte Erhaltung eines dort befindlichen

Kleingewässers, das als Laichhabitat für die Geburtshelferkröte dient, inklusive der angrenzenden

Senke bzw. waldrandnahen Gehölzbestände, die als Landlebensraum dienen.

Das Gleisbett ist als Habitatstruktur im Lebensraum der Geburtshelferkröte zu erhalten. Eine

Nutzung des vorhandenen Bahngleises ist weiterhin möglich.

Die festgesetzte Maßnahme ist mittels ökologischer Baubegleitung durch eine Fachkraft für

Herpetologie für den Zeitraum der angrenzend stattfindenden Baumaßnahmen zu überwachen und

zu dokumentieren.

Kompensationsmaßnahme Geburtshelferkröte (M VII)

Zum Schutz der in Maßnahme M VI beschriebenen Tabuzone wird die Kompensationsmaßnahme M

VII festgesetzt. Die Maßnahme umfasst die kompensatorisch wirksame Anlage einer Gabionenwand

oder Steinschüttung als stabile Begrenzung zwischen dem Deponiekörper des SO 1 und der

Tabuzone M VI. Dadurch erfolgt eine Erweiterung der Lebensraumkapazität für die Art. Die

angebotenen Lückensysteme können als Verstecke durch die Art genutzt und dadurch die

Population gestützt werden.

5.4    Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB - Anpflanzen von

          Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Flächen zum Anpflanzen von

Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. Diese sind dauerhaft zu

erhalten und zu unterhalten. Abgänge sind durch Nachpflanzungen an gleicher Stelle zu

ersetzen.

Eingrünung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen

Nicht überbaute oder gewerblich genutzte Grundstücksflächen sind als Grünflächen

extensive  anzulegen oder zu erhalten und zu sichern.

Es wird ein generelles Pflanzgebot von einem standortgerechten Laubbaumhochstamm pro

2.000 qm ausgewiesener Gewerbefläche festgesetzt. Die Pflanzungen sind als

Einzelbäume oder in kleinen Gruppen aus Gehölzen der Pflanzlisten 1 und 2 außerhalb der

überbauten Flächen vorzunehmen. Als Standorte für die Pflanzungen sollten bevorzugt

Bereiche innerhalb der großen zusammenhängenden „Flächen für Anpflanzungen" in den

Randbereichen des GE 1 gewählt werden. Abgänge sind durch Nachpflanzungen an

gleicher Stelle zu ersetzen.

Anpflanzungsfestsetzung für den Bereich des Widerlagers der Deponie (M I)

Das Widerlager (M I) ist aus Gründen des Sichtschutzes mit standortgerechten Gehölzen zu

durchgrünen. Hierzu sind verpflanzte Heister aus Pflanzliste 1 im Raster 5,0 x5,0 m zu

pflanzen und zusätzlich durch Pflanzung von leichten Heistern aus Pflanzliste 2 im Raster

2,50 m x 2,50 m zu verdichten.

Die Anpflanzungen sind dauerhaft zu sichern. Abgehende Pflanzen sind durch

Nachpflanzungen an gleicher Stelle zu ersetzen. Hierzu sind Gehölze aus den Pflanzlisten 1

und 2 zu verwenden.

Anpflanzungsfestsetzung für den Bereich des Sondergebietes SO 1 (M II und M III)

Die festgesetzten Flächen M II und M IIl innerhalb des SO 1 sind nach Einbaufortschritt in

Pflanzabschnitten zum Widerlager hin sukzessive mit standortgerechten Gehölzen

einzugrünen.

Nach Erreichen von je 10 Höhenmetern über GOK Widerlager wird ein Pflanzabschnitt

festgesetzt.

Für die Anpflanzungen zur Maßnahme M II sind Gehölze aus der Pflanzenliste 2 zu

verwenden. Die Gehölze sind in einem Raster von 1,50 x 1,50 m anzupflanzen.

Für die Anpflanzungen zur Maßnahme M III sind Gehölze aus der Pflanzenliste 3 zu

verwenden. Die Gehölze sind in einem Raster von 1,50 x 1,50 m anzupflanzen.

Die Anpflanzungen sind dauerhaft zu unterhalten. Abgehende Pflanzen sind durch

Nachpflanzungen an gleicher Stelle zu ersetzen

5.5    Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB - Bindungen für

         Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und

         sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern

Auf allen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB

festgesetzten Flächen sind die vorhandenen Gehölzbestände zu erhalten und dauerhaft zu

sichern.

Die innerhalb der Gehölzbestände inselartig eingestreuten offenen Ruderalflächen sind der

 natürlichen Sukzession zu überlassen.

5.6    Festsetzungen nach § 9 Abs. 6 BauGB i.V.m. §§ 19 und 44  BNatSchG

Fledermäuse - Vermeidungsmaßnahmen

Im Projektgebiet befinden sich keine Wochenstuben. Die ermittelten Fledermausarten

nutzen das Untersuchungsgebiet lediglich als Jagdgebiet und Korridor bei Transferflügen.

Es verbleibt stets ein Restrisiko, dass einzelne Individuen die wenigen vorkommenden

Kleinst-/Kleinhöhlen dennoch einmal aufsuchen können und damit eine

Beeinträchtigung von Ruhestätten besteht. Sollten einzelne Höhlenbäume im Zuge der

Planungen nicht erhalten werden können, sind diese nach Abschluss der Brutzeit der Vögel

und vor Überwinterungsbeginn der Fledermäuse also im Zeitraum zwischen Mitte August

und Oktober oder auf Freigabe durch eine ökologische Kontrolle unmittelbar mit Ende der

Winterruhe der Fledermäuse erfolgen. Im Rahmen des Vorsorgeprinzips können im Umfeld

nach örtlicher Vorgabe durch einen Spezialisten an geeigneten Stellen im Vorlauf zum

Eingriff einige (5-6) Quartierkästen für Fledermäuse angebracht werden.

Avifauna - Vermeidungsmaßnahmen

Die betroffenen Arten bauen ihre Nester überwiegend jedes Jahr neu, so dass nicht

vorhergesagt werden kann, welche Reviere sich gerade zum Beginn einer

Baufeldfreimachung tatsächlich im Eingriffsbereich befinden. Durch eine zeitliche

Beschränkung der Baufeldfreimachung auf die Zeit außerhalb der Brutzeit der Vögel (also

nicht zwischen 1. März und 30. September) kann eine Tötung von Individuen der

festgestellten gehölzgebundenen und bodenbrütenden Vogelarten (einschließlich

Eigelegen, Jungvögel) in den Eingriffsbereichen sowie erhebliche Störungen auf die

Avifauna pauschal vermieden werden. Die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder

Ruhestätten wird im Übrigen im räumlichen Zusammenhang weiterhin gewahrt (u.a.

Gehölz-/Biotopschutz außerhalb der Sanierungsbereiche). Damit unterliegen insgesamt

betrachtet die festgestellten Arten im Weiteren keiner erheblichen Beeinträchtigung.

CEF-Maßnahmen erscheinen somit entbehrlich.

Herpetofauna /Mauereidechse und Geburtshelferkröte

Vermeidungs-, Minimierungs-, und Kompensationsmaßnahmen

Zu den im Bebauungsplan festgesetzten Erhaltungsmaßnahmen der Lebensräume siehe

oben unter Punkt 5.3. Dort werden Lebensräume und Nahrungshabitate von

Mauereidechse und Geburtshelferkröte als dauerhaft zu erhalten festgesetzt. Ferner

werden Kompensationsmaßnahmen für die Mauereidechse und die Geburtshelferkröte

festgesetzt. Für Baumaßnahmen im Umfeld der festgesetzten Maßnahmenflächen (M IV bis

M VII) ist zwingend eine ökologische Baubegleitung durch eine Fachkraft für Herpetologie

für den Zeitraum der Baumaßnahmen erforderlich.

Zu weitergehenden Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen wird auf

die Ausführungen im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag in Anlage 3 des Umweltberichts

verwiesen.

6 .    Waldflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 18 b BauGB)

Die entsprechend gekennzeichneten vorhandenen Gehölzflächen werden als Waldflächen

festgesetzt, sind zu erhalten und können damit auch weiterhin waldwirtschaftlich genutzt

werden.

7.     Versorgungsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

Im Plangebiet sind keine Versorgungsflächen explizit festgesetzt. Versorgungsflächen bis

zu einer Größe von 40 qm sind sowohl im GE- als auch im SO-Gebiet zulässig.

8.       Flächen für die Regelung des Wasserabflusses

         (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

Im östlichen Bereich des Plangebietes, zwischen Bundesstraße und Gewerbegebiet, ist

eine Fläche für ein Regenrückhaltebecken festgesetzt.

9.      Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen

         (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Die entsprechend gekennzeichneten Flächen sind mit Geh-, Fahr- und/oder

Leitungsrechten zu Gunsten von Rechtsinhabern zu belegen. Jegliche bauliche

Maßnahmen oder Bepflanzungen, welche den eingetragenen Schutzstreifen tangieren sind

frühzeitig mit dem Begünstigten abzustimmen.

10.     Festsetzungen zur Höhenlage (§ 9 Abs.2 BauGB)

Die Bauhöhe des auf dem SO 1 zu schüttenden Deponiekörpers darf max. 310 m ü.N.N.

betragen inkl. aller Abdichtungs- und Rekultivierungsmaßnahmen.

11.     Flächen deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden

Stoffen belastet sind (§ 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB).

Bei den hierzu festgesetzten Flächen innerhalb des Gewerbegebietes handelt es sich

grundsätzlich um 4 Kontaminationsbereiche die bei Altlastenerkundungen im Rahmen des

Abschlussbetriebsplanverfahrens festgestellt wurden. Zwei Festsetzungen betreffen

Bodenkontaminationen (ehem. Feuerlöschteich und ehem. Kompressorengebäude), zwei

eher bauliche Anlagen (Baggerpodest und 5 KV Station). Im Rahmen der notwendigen

Maßnahmen zur Beendigung der Bergaufsicht werden die Bodenkontaminationen durch

Auskoffern und fachgerechte Entsorgung bis zur Freimessungsgrenze beseitigt. Die

Gebäudekontaminationen sollen durch Rückbau und ggf. Dekontamination entfernt werden.

Eine bauliche Nutzung ist in diesen Bereichen erst nach fachgerechter Sanierung und

Abnahme durch die zuständigen Fachbehörden zulässig.

TEXTLICHE KENNZEICHNUNGEN

Kennzeichnungen sind keine planerischen Festlegungen innerhalb der Bebauungsplan-Sat-

zung. Sie dienen dem Schutz der künftigen plankonformen Nutzungen.

1.    Flächen die unter Bergaufsicht stehen und damit dem Bergrecht unterliegen

Der Geltungsbereich des B-Plans überschneidet sich in weiten Teilen mit den ehemaligen

Betriebsflächen der Hermineschächte bzw. des späteren Kohlenlager Hermine.

Wesentliche Teilflächen des Plangebietes stehen daher derzeit noch unter Bergrecht. Bis

zur vollständi- gen Durchführung des Abschlussbetriebsplanverfahrens wird die Fläche noch

unter Bergaufsicht verbleiben.

2.    Flächen deren Böden mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sein können

Mit Ausnahme der Randbereiche beinhaltet das Plangebiet ehemalige Flächen der

Hermineschächte (der Grube König) bzw. des Kohlenlagers Hermine. Die mehr als 100

Jahre lang währende Nutzung durch Schachtanlagen, Gleisanlagen, Maschinenparks,

Energieerzeugungs- und Reparatureinrichtungen, Lagerplätze etc. kann nicht spurlos an

den Schutzgütern Boden und Grundwasser vorbeigegangen sein.

Die im Rahmen der Altlastenuntersuchungen festgestellten kritischen

Kontaminationsbereiche werden im Rahmen der Entlassung der Flächen aus der

Bergaufsicht beseitigt. Die Altlastenuntersuchungen waren aufgrund der Gebietsgröße

weitgehend zielgerichtet auf Verdachtsbereiche beschränkt. Unabhängig von den

Altlastenuntersuchungen und den vorzunehmenden Sanierungen verbleibt aufgrund der

langjährigen Vornutzung ein Restrisiko, bei Eingriffen in den Boden, Altlasten vorzufinden.

Bei jeglichem Eingriff in den vorhandenen Untergrund sollte daher besonderes Augenmerk

auf das mögliche Auftreten von Bodenverunreinigungen gerichtet werden. Aus diesem

Grund sind Bauarbeiten, die mit dem Eingriff in den Untergrund verbunden sind,

fachgutachterlich zu überwachen. Im Falle des Auftretens von Altlasten sind die Arbeiten

unverzüglich einzustellen und die Bodenschutzbehörde ist umgehend zu unterrichten.

3.    Flächen deren Böden Munitionsgefahren enthalten können

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst teilt mit, dass im Plangebiet Munitionsgefahren nicht

auszuschließen sind. Im Gebiet fanden starke Bombardierungen durch alliierte

Luftstreitkräfte statt. Es wird empfohlen bei Erdarbeiten eine vorsorgliche Überprüfung

vorzunehmen. Ausführende Firmen sind auf die Gefahren hinzuweisen.

Da der staatliche Kampfmittelbeseitigungsdienst keine Baugrunduntersuchungen und

Grundstücksüberprüfungen mehr durchführt, sollen Anfragen zu Kampfmitteln so frühzeitig

gestellt werden, dass die Beauftragung gewerblicher Firmen zur Detektion der Baufläche

rechtzeitig vor Baubeginn durch den Bauherrn erfolgen kann.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst ist weiterhin für Beseitigung, Entschärfung, Vernichtung

aufgefundener Kampfmittel zuständig.

4.     Flächen in denen aufgrund ihrer Vornutzung noch alte Kanäle, Fundamentreste,

        Leitungen oder Kabel vorhanden sein können

Mit Ausnahme der umgebenden Grünflächen beinhaltet das Plangebiet langjährig

bergbaulich-industriell vorgenutzte Flächen der ehemaligen Hermineschächte bzw. des

Kohlenlagers Hermine. Für die Ver- und Entsorgung bzw. den Betrieb der Tagesanlage und

des Kohlenlagers bestand ein weit verzweigtes Netz aus Kanälen, Leitungen und Kabeln.

Zahlreiche Kanaltrassen und Hausanschlüsse liegen innerhalb der heutigen Baufelder.

Weitestgehend alle Kanäle sind nach derzeitigen Erkenntnissen stillgelegt. Inwieweit sie

aber verfüllt oder entfernt wurden ist nicht bekannt. Ähnliches gilt für Leitungen und Kabel.

Aufgrund nur rudimentär vorhandener Pläne ist die Darstellung der Lage alter Trassen in

der Planzeichnung nicht möglich.

Daher gilt im gesamten Geltungsbereich bei Erdarbeiten besonderes Augenmerk auf das

Auffinden von alten Kanälen, Leitungen und Kabeln zu richten. Bei jeglichem Antreffen von

Leitungen und Kabeln ist zwingend abzuklären, ob diese noch in Betrieb sind oder entfernt

werden können.

5.    Flächen für deren Bebauung Baugrund- und Standsicherheitsprüfungen

       notwendig sind

Da das Plangebiet im Bereich vermuteter tektonischer Störungen liegt, ist die Einschaltung

eines Bodengutachters und die Durchführung von Baugrund- und

Standsicherheitsprüfungen bei Bauvorhaben notwendig.

TEXTLICHE HINWEISE

Hinweise sind nicht Bestandteil der Satzung. Sie weisen auf Sachverhalte hin, die für die

Bebauung der Grundstücke von Bedeutung sein können.

1.      Abstimmung mit dem ehemals Bergbautreibenden bei Bauvorhaben

Das Plangebiet liegt im Einwirkungsbereich der bisherigen Abbautätigkeiten im Bereich

Neunkirchen-Wiebelskirchen der RAG Deutsche Steinkohle AG und ihrer Rechtsvorgänger.

Der letzte Abbau liegt mehr als 30 Jahre zurück, so dass die Einwirkungen

erfahrungsgemäß abgeklungen sind. Dennoch ist aufgrund der früheren bergbaulichen

Nutzungen des Plangebietes die bauliche Umsetzung von Planungsvorhaben frühzeitig mit

dem ehemals Bergbautreibenden abzustimmen. In diesem Zusammenhang wird auf § 67

LBO verwiesen, wonach der Tragwerksplaner eine Stellungnahme des bergbauberechtigten

Unternehmens über die Erforderlichkeit vorbeugender Anpassungs- und

Sicherungsmaßnahmen einzuholen hat.

2.      Gashochdruckleitung der CREOS Deutschland beachten

Im Plangebiet verläuft eine Gashochdruckleitung der CREOS-Deutschland GmbH. Die

Leitung ist durch ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht auf dem 8 m breiten Schutzstreifen

gesichert. Bei jeglichen Baumaßnahmen muss der störungsfreie Betrieb der Anlage

gewährleistet sein. Das Befahren bzw. Überqueren des Schutzstreifens mit schweren

Fahrzeugen ist im Vorfeld mit der CREOS-Deutschland GmbH abzustimmen.

Entsprechende Anfragen sind mindestens 20 Werktage vorher schriftlich an die

Betriebsstelle Völklingen, Vorderster Berg 24, 66333 Völklingen, Tel. 06898-2002-0, zu

stellen. Besonders zu beachten ist, dass zur Sicherheit der Gasversorgung und um eine

Gefährdung auf der Baustelle auszuschließen, Erdarbeiten im Schutzstreifen nur nach

vorheriger Einweisung durch einen Beauftragten der CREOS ausgeführt werden dürfen.

Auf die „Anweisung zum Schutz von Gashochdruckleitungen der CREOS-Deutschland

GmbH wird ebenfalls hingewiesen. Diese ist als Anlage der Begründung des

Bebauungsplanes beigefügt.

3.      Abstimmung mit der Deutschen Telekom

Die Telekom Deutschland weist darauf hin, dass sich Telekommunikationslininen außerhalb

des Plangebietes jenseits der B 41 befinden. Bei der Telekommunikationsanbindung des

Plangebietes und bei Bauarbeiten ist die Telekom rechtzeitig (3 Monate vorher) zu

beteiligen.

4.      Restkohleanteil in der Oberflächenschicht der ehem.  Kohlelagerflächen

         beachten (Brandgefahr)

Die RAG AG weist darauf hin, dass die Oberflächenschicht der ehemaligen

Kohlelagerflächen teilweise noch einen nicht unerheblichen Restkohleanteil aufweisen

kann. Bei brandaffinen Folgenutzungen kann hierdurch eine erhöhte Brandgefahr

entstehen.

5 .      Telefonleitung der STEAG New Energies GmbH beachten

Die STEAG New Energies GmbH weist darauf hin, dass parallel zum Mittelspannungskabel

der STEAG Netz GmbH, welches über ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht gesichert ist, ein

Telefonkabel verläuft. Der Verlauf wird im Abstand von 0,50 m zum Mittelspannungskabel

vermutet. Um entsprechende Beachtung bei Erdarbeiten und vorherige Abstimmung mit

Herrn Birtel Tel. 0681/9494-2990 wird gebeten.

6       Hinweis auf für Bahnzwecke gewidmetes Grundstück

Das im südwestlichen Geltungsbereich gelegene Flurstück Nr. 35/122 ist ein für

Bahnbetriebszwecke gewidmetes Grundstück. Eine Folgenutzung in diesem Bereich, die

nicht den Betrieb des Bahngleises betrifft, kann nur in Abstimmung mit dem

Eisenbahnbundesamt erfolgen, sofern bzw. solange kein Entwidmungsverfahren erfolgreich

durchgeführt wurde.

7.     Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

Zum Bebauungsplan liegt ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (Anlage 3 zum

Umweltbericht) vor. Die dort formulierten Schutz-, Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen

sind zu berücksichtigen. Formulierte Schutz-, Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen

werden, sofern sie nicht im Bebauungsplan Nr. 126 festgesetzt sind, vertraglich gesichert. Im

Zuge der durchzuführenden Baumaßnahmen erfolgt eine ökologische Baubegleitung, die

ebenfalls vertraglich gesichert wird.

8.    Forstrechtlicher Ausgleich nach LWaldG

Der nicht innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 126 zu erbringende

forstrechtliche Ausgleich wird extern durch Erstaufforstungen nach § 9 LWaldG erbracht. Die

Maßnahmen umfassen zwei Teilflächen (W1 und W2) auf insgesamt 3,8 ha Fläche. Für die

beiden Maßnahmen liegt bereits eine Aufforstungsgenehmigung vor. Die Anerkennung als

forstrechtlicher Ausgleich für den hier vorliegenden Bebauungsplan erfordert noch eine

Vereinbarung mit der Forstbehörde.

9.     Dimensionierung und Ausführung der Trinkwasserleitung

Die KEW Neunkirchen weist darauf hin, dass die Dimensionierung der Anschlussleitung

entsprechend der DIN 1988-600 "Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen - Teil 600:

Trinkwasser-Installationen mit Feuerlösch- und Brandschutzanlagen" ausschließlich nach

dem Trinkwasserspitzenbedarf erfolgt. Die Löschwasserbereitstellung über die

Anschlussleitung ist somit nur begrenzt möglich. Insofern sollte vorerst davon ausgegangen

werden, dass die Errichtung eines Löschwasserteichs auf dem Planungsgebiet erforderlich

ist. Falls außerdem nicht ausgeschlossen werden kann, dass chlorierte Kohlenwasserstoffe

aufgrund von Altlasten im Erdreich vorhanden sind, müssen spezielle diffusionsdichte

Rohrmaterialien verwendet werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das Trinkwasser

verunreinigt wird.

10.     Erfassung und Bewertung von Staubemissionen

Das Landesamt für Umwelt-und Arbeitsschutz weist darauf hin, dass im Bereich der

Sondergebietsfläche SO (2), Vorgänge, die beim Zwischenlagern, Behandeln, Verarbeiten

und Umschlagen staubförmige Emissionen hervorrufen können, zu erfassen und zu bewerten

sind. Die staubförmigen Emissionen sind entsprechend den Vorgaben der Nr. 5 .1 .3 der

TA-Luft vom 24.07 .2002 zu minimieren.

EMPFEHLUNGEN

Empfehlungen geben den Grundstückseigentümern und den Grundstücksnutzern Hinweise

auf aus Sicht des Satzungsgebers wünschenswerte Sachverhalte, die entweder rechtsver-

bindlich nicht festgesetzt werden können oder bei denen von einer rechtsverbindlichen Fest-

setzung abgesehen wurde. Der Satzungsgeber bindet sich bei den von ihm durchzuführen-

den Maßnahmen damit selbst.

1         Frühzeitige Beratung potentieller Flächennutzer

Aus der langjährigen bergbaulichen Nutzung des Plangebietes bzw. aus den Untersuchun-

gen zur Entlassung der Fläche aus der Bergaufsicht ergeben sich zahlreiche Erkenntnisse,

die für die Folgenutzung der Flächen innerhalb des Plangebietes von Interesse sein können.

Der RAG Montan Immobilien GmbH, Büro Saar, Provinzialstraße 1 in 66806 Ensdorf liegen

diverse Informationen zum Plangebiet vor, die nicht alle als Anlage dem Bebauungsplan

beigefügt werden konnten, deren Kenntnis für die künftigen Flächennutzer jedoch von Vorteil

sein kann. Potentielle Investoren bzw. Flächennutzer werden daher gebeten, sehr frühzeitig

mit der RAG Montan Immobilien GmbH, Büro Saar ein erstes Informationsgespräch bzgl.

ihrer Nutzungs- bzw. Bauabsichten zu führen.

Vorschlagliste Pflanzen

Pflanzenliste 1 - Hochstämme (H, 4xv, mB, StU 18-20) / verpflanzte Heister (vHei, oB, 200-250):

· Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn)

· Prunus avium (Vogel-Kirsche)

· Quercus robur (Stiel-Eiche) [vHei, mB, 200-250]

· Sorbus aucuparia (Eberesche)

· Tilia cordata (Winter-Linde)

Pflanzenliste 2 - leichte Heister (lHei, oB, 100-150) - Pflanzabstand 1,5x1,5 m (Reihenabstand 1,5

m, Pflanzabstand in der Reihe 1,5 m), gruppenweise immer 3-4 Stück einer Sorte zusammen:

· Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn)

· Acer campestre (Feld-Ahorn)

· Prunus avium (Vogelkirsche)

· Quercus robur (Stiel-Eiche)

· Sorbus aucuparia (Eberesche)

· Tilia cordata (Winter-Linde)

Pflanzenliste 3 - verpflanzte Sträucher (vStr, oB, 3Tr., 60-100) - Pflanzabstand 1,5x1,5 m

(Reihenabstand 1,5 m, Pflanzabstand in der Reihe 1,5 m), gruppenweise immer 3-4 Stück einer Sorte

zusammen:

· Corylus avellana (Hasel)

· Crataegus monogyna (Eingriffliger Weißdorn)

· Lonicera xylosteum (Heckenkirsche)

· Rosa canina (Hundsrose)

· Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)

· Viburnum opulus (Gewöhnlicher Schneeball)

VERFAHRENSVERMERKE

Die Planunterlage entspricht den gesetzlichen Anforderungen der Planzeichenverordnung

vom 18.12.1990.

Der Oberbürgermeister

Neunkirchen, den ..................................

Aufstellungsbeschluss (§ 2 Abs. 1 BauGB)

Der Stadtrat hat in der öffentlicher Sitzung vom 17.09.2014 die Aufstellung des

Bebauungsplanes nach § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen. Der Beschluss wurde am

12.11.2014 ortsüblich im Stadtanzeiger bekannt gemacht .

Der Oberbürgermeister

Neunkirchen, den ..................................

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 3 Abs. 1 BauGB)

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher

Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplanshat in der Zeit vom

21.11.2014 bis 22.12.2014 stattgefunden.

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung wurde am 12. 11. 2014 im Stadtanzeiger der

Stadt Neunkirchen mit dem Hinweis zur Abgabe von Stellungnahmen ortsüblich bekannt

gemacht.

Scoping (§ 2 Abs. 4 BauGB) und Beteiligung der Behörden (§ 4 Abs. 1 BauGB)

Zum Scoping und gleichzeitig zur Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme nach § 4 Abs. 1

BauGB bis zum 02.02.2015 wurden die Behörden mit Schreiben vom17.12.2014 gebeten.

Offenlagebeschluss (§ 3 Abs. 2 BauGB)

Die Billigung des Entwurfs und Offenlagebeschluss durch den Stadtrat erfolgte am

27.04.2016.

Beteiligung der Behörden  gem. § 4 Abs. 2 und Abstimmung mit den

Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB

Mit Schreiben vom 17.05.2016 wurden die zu beteiligenden Behörden und die

Nachbargemeinden um Stellungnahme bis zum 27.06.2016 zu dem vorgelegten Entwurf

inkl. Planzeichnung Textteil und Begründung gebeten.

Offenlage (§ 3 Abs. 2 BauGB )

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit der Begründung und den bereits vorliegenden

wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen hat nach § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer

eines Monats

vom 27.05.2016 bis einschließlich 27.06.2016  öffentlich ausgelegen.

Ort und Dauer der Auslegungen sind am 18.05. 2016 im Stadtanzeiger ortsüblich bekannt

gemacht worden.

Der Oberbürgermeister

Neunkirchen, den ..................................

Erneuter Offenlagebeschluss (§ 3 Abs. 2 BauGB)

Wegen einer Anpassung der Planung nach der ersten Offenlage, erfolgte die erneute

Billigung des Entwurfs und der erneute Offenlagebeschluss durch den Stadtrat am

30.08.2017.

Erneute Beteiligung der Behörden  gem. § 4 Abs. 2 und 4 a Abs. 3 BauGB sowie

Abstimmung mit den Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB

Mit Schreiben vom 12.09.2017 wurden die zu beteiligenden Behörden und die

Nachbargemeinden erneut um Stellungnahme bis zum 23.10.2017 zu dem vorgelegten

Entwurf inkl. Planzeichnung Textteil und Begründung gebeten.

Der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung und den bereits vorliegenden

wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmenhat hat nach § 3 Abs. 2 BauGB erneut

für die Dauer eines Monats vom 22.09.2017 bis einschließlich 23.10.2017 öffentlich

ausgelegen. Ort und Dauer der Auslegungen sind am 13.09.2017 im Stadtanzeiger

ortsüblich bekannt gemacht worden.

Der Oberbürgermeister

Neunkirchen, den ..................................

Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BaugB)

Der Stadtrat hat in öffentlicher Sitzung vom ...................... diesen Bebauungsplan nach § 10

Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

Der Oberbürgermeister

Neunkirchen, den ..................................

Der Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr.126 "Ehemaliges Kohlenlager

Hermine" sowie die Stelle, bei der der Plan

auf Dauer während den Dienstzeiten der Verwaltung von jedermann eingesehen werden

kann, sind am ......................ortsüblich bekannt gemacht worden (§ 10 Abs. 3 BauGB).

Mit der öffentlichen Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.

Der Oberbürgermeister

Neunkirchen, den ..................................

Der Inhalt dieser Satzung stimmt in all seinen Bestandteilen (Planzeichnung, textlichen

Festsetzungen, Begründung inkl. Umweltbericht) sowie den hierzu ergangenen

Beschlüssen mit den Vorgaben des Satzungsgebers überein.

Die für die Rechtwirksamkeit erforderlichen Verfahrensschritte wurden eingehalten. Der

Bebauungsplan Nr. 126 "Ehemaliges Kohlenlager Hermine" wird hiermit ausgefertigt.

Der Oberbürgermeister

Neunkirchen, den ..................................

ÜBERSICHTSKARTE OHNE MAßSTAB

FORSTRECHTLICHER AUSGLEICH - MAßNAHME  W1 - GÖTTELBORN

FORSTRECHTLICHER AUSGLEICH - MAßNAHME W2- NOHFELDEN

Gewerbegebiete

 (§ 8 BauNVO)

Sonstiges Sondergebiet

(§ 11 BauNVO)
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